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Liebe Leserinnen,
liebe Leser.

Es ist uns eine Freude, Ihnen heute
unsere bereits neunundzwanzigste

Kanzleizeitschrift vorstellen zu dürfen.

Das Steuerrecht entwickelt sich stetig weiter. 
Uns liegt viel daran, Sie aktuell und anschaulich 
zu informieren. Wir haben daher wichtige
Änderungen und Informationen aus dem
Bereich Steuern, Recht und Wirtschaft für Sie 
zusammengestellt.

Gleichwohl wollen wir Ihnen auch Neuigkeiten 
aus unserem Kanzleialltag nicht vorenthalten.
Bei Fragen zu den angesprochenen Themen 
sind wir gerne persönlich für Sie da.

Herzliche Grüße und viel Freude beim Lesen,
Ihr Steuerberater

Christian Walczak
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„Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern

und die anderen Windmühlen. “
Chinesisches Sprichwort



03
Grunderwerb-
steuer:
Nachträgliche Sonderwünsche 
beim Erwerb noch zu errichten-
der Gebäude

02
Vorfälligkeits-
e n t s c h ä d i -
gung
als Werbungskosten bei Wei-
tervermietung

Neu zu errichtende Immobi-
lien werden häufig bereits vor 

Baubeginn bzw. Fertigstellung 
erworben. Ist der Gegenstand 
des Erwerbs das bebaute Grund-
stück, d. h., der Kauf des Grund-
stücks und die Errichtung des 
Gebäudes sind miteinander ver-
bunden, unterliegt der Vorgang 
insgesamt der Grunderwerbsteu-
er.13

Im Zuge der Fertigstellung fallen 
oftmals zusätzlich zum Kaufpreis 
zu vergütende Zusatzleistungen 
oder Sonderwünsche (z. B. für 
Bodenbeläge oder Pflasterun-
gen) an, die nachträglich mit dem 

Vorfälligkeitsentschädigungen 
und Bearbeitungskosten, 

die für eine vorzeitige Ablösung 
eines zur Finanzierung eines 
vermieteten Grundstücks aufge-
nommenen Darlehens entstehen, 
können als Werbungskosten bei 
den Einkünften aus Vermietung 
und Verpachtung abziehbar sein. 
Dies hat das Niedersächsische 
Finanzgericht bestätigt.8

Voraussetzung ist, dass diese 
Aufwendungen in wirtschaftli-
chem Zusammenhang mit den 
Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung stehen (§ 9 Abs. 
1 Satz 3 Nr. 1 EStG). Dies ist 
bei Schuldzinsen dann der Fall, 
wenn die Darlehensvaluta, auf 
die Schuldzinsen gezahlt werden, 
zur Erzielung von Vermietungs-
einkünften aufgenommen und 
tatsächlich verwendet worden 
ist.9

Maßgebend ist das sog. „auslö-
sende Moment“ für die Zahlung 
der Vorfälligkeitsentschädigung,10 
konkret also der Abschluss der 
Änderungsvereinbarung mit dem 
Kreditinstitut, mit der die Laufzeit 
des Darlehens verkürzt wird.

Dabei ist zu unterscheiden: Be-
absichtigt der Steuerpflichtige 

die Veräußerung des darlehens-
finanzierten vermieteten Grund-
stücks und fällt aus diesem Grund 
wegen vorzeitiger Darlehensablö-
sung eine Vorfälligkeitsentschädi-
gung an, liegt ein wirtschaftlicher 
Zusammenhang mit der Ver-
äußerung des Grundstücks und 
nicht mit Vermietungseinkünften 
vor; ein Abzug als Werbungskos-
ten scheidet aus.11 Wird dagegen 
das zur Finanzierung des vermie-
teten Grundstücks aufgenomme-
ne Darlehen unter Zahlung einer 
Vorfälligkeitsentschädigung ge-
tilgt und das Objekt weiterhin zur 
Vermietung genutzt, ist die Vor-
fälligkeitsentschädigung als Wer-
bungskosten bei den Einkünften 
aus Vermietung und Verpachtung 
abziehbar.12 Die Bearbeitungs-
kosten teilen jeweils das Schick-
sal der Vorfälligkeitsentschädi-
gung. 

01
Solidaritäts-
zuschlag
nicht verfassungswidrig

Seit 1995 wird der Solidaritäts-
zuschlag in Höhe von 5,5 % 

auf die Einkommen- und Körper-
schaftsteuer erhoben, um den 
wiedervereinigungsbedingten 
finanziellen Mehrbedarf des 
Bundes zu bewältigen. Mit Wir-
kung ab 2021 wurde eine sog. 
Gleitzonenregelung eingeführt, 
wonach Einkommensteuerpflich-
tige erst dann (sukzessive) mit 
dem Solidaritätszuschlag belas-
tet werden, wenn ihr Einkommen 
bestimmte Grenzen überschrei-
tet. So wird 2025 bis zu einem zu 
versteuernden Einkommen von 
ca. 73.000 e (Ehegatten: 147.000 
€) kein Zuschlag und nach An-
wendung einer Gleitzone ab ei-
nem Einkommen von ca. 114.000 
€ (Ehegatten: 228.000 €) der vol-
le Solidaritätszuschlag erhoben.

Das Bundesverfassungsgericht7 

hat jetzt entschieden, dass die 
Erhebung des Solidaritätszu-
schlags nicht gegen das Grund-
gesetz verstößt. Nach Auffassung 
des Gerichts kann ein offensicht-
licher Wegfall des auf den Beitritt 
der damals neuen Bundesländer 
zurückzuführenden Mehrbedarfs 
des Bundes auch heute (noch) 
nicht festgestellt werden. Eine 
Verpflichtung des Gesetzgebers 
zur Aufhebung des Solidaritäts-
zuschlags ab dem Jahr 2020 be-
stand und besteht folglich nicht.

Nach Auffassung des Gerichts ist 
außerdem nicht erkennbar, dass 
mit dem Solidaritätszuschlag in 
Höhe von 5,5 % eine übermäßi-
ge, nicht mehr vereinbare Steuer-
belastung und damit ein Verstoß 
gegen den allgemeinen Grund-

satz der Verhältnismäßigkeit vor-
liegt. Dies gilt sowohl für das Jahr 
2020, als auch für die Jahre ab 
2021, in denen nur höhere Ein-
kommensgruppen mit dem Zu-
schlag belastet sind.
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04
Steuerermäßi-
gung
für haushaltsnahe Dienstleis-
tungen und
Handwerkerleistungen

Für Aufwendungen im Zusam-
menhang mit Erhaltungs-, 

Renovierungs-, Instandsetzungs- 
und Modernisierungsarbeiten in 

einem im EU-/EWR-Raum lie-
genden privaten Haushalt oder 
der Pflege des dazugehörigen 
Grundstücks kann eine Steuerer-
mäßigung in Form eines Abzugs 
von der Einkommensteuer in An-
spruch genommen werden (siehe 
§ 35a Abs. 2 und 3 EStG).

Nach § 35a Abs. 4 EStG ist die 
Steuerermäßigung auf Leistun-
gen begrenzt, die im eigenen 
Haushalt oder bei Pflege- und Be-
treuungsleistungen im Haushalt 
des Betreuten19 erbracht werden. 

Zum „Haushalt“ können auch 
mehrere räumlich voneinander 
getrennte Orte (z. B. Zweit-, Wo-
chenend- oder Ferienwohnun-
gen) gehören. Die Begünstigung 
kommt aber insgesamt nur ein-
mal jährlich in Betracht. Auch 
Leistungen, die außerhalb der 
Grundstücksgrenzen erbracht 
werden, können begünstigt sein, 
wenn die Arbeiten z. B. auf an-
grenzendem öffentlichen Grund 
durchgeführt werden.20 

Hierunter fallen auch Kosten 
für die Reinigung und Schnee-
räumung des angrenzenden 
öffentlichen Gehwegs (z. B. 
Winterdienst), nicht jedoch der 
Fahrbahn einer öffentlichen Stra-
ße.21 Öffentlich-rechtliche Abga-
ben für Straßenreinigung oder für 
Müll- und Abwasserentsorgung 
können nicht berücksichtigt wer-
den.22

Der Begriff „im Haushalt“ ist al-
lerdings nicht in jedem Fall mit 
dem tatsächlichen Bewohnen 
gleichzusetzen. So können beim 
Umzug in eine andere Wohnung 
nicht nur die Umzugsdienstleis-
tungen und Arbeitskosten im Zu-
sammenhang mit der „neuen“ 
Wohnung, sondern z. B. auch die 
Renovierungsarbeiten an der bis-
herigen Wohnung berücksichtigt 
werden.23

Die Steuerermäßigung kann nicht 

nur von (Mit-) Eigentümern einer 
Wohnung, sondern auch von 
Mietern in Anspruch genommen 
werden. Dies setzt voraus, dass 
das gezahlte Hausgeld bzw. die 
gezahlten Nebenkosten Beträge 
umfassen, die für begünstigte 
haushaltsnahe Dienstleistungen 
und handwerkliche Tätigkeiten 
abgerechnet wurden.

Der auf den Mieter entfallende 
Anteil an den Aufwendungen 
muss aus einer Jahresabrech-
nung hervorgehen oder durch 
eine Bescheinigung (des Vermie-
ters bzw. Verwalters) nachgewie-
sen werden.24

Nicht begünstigt sind handwerkli-
che Tätigkeiten im Rahmen einer 
Neubaumaßnahme; hierzu zäh-
len Arbeiten, die im Zusammen-
hang mit der Errichtung eines 
Haushalts bis zu dessen Fertig-
stellung anfallen.25

Das bedeutet, dass z. B. Arbeits-
kosten für einen nachträglichen 
Dachgeschossausbau (auch 
bei einer Nutz-/Wohnflächen-
erweiterung), für eine nachträg-
liche Errichtung eines Carports, 
einer Fertiggarage, eines Win-
tergartens oder einer Terrassen-
überdachung, für eine spätere 
Gartenneuanlage sowie für Au-
ßenanlagen wie Wege, Einzäu-
nungen usw. grundsätzlich nach 
§ 35a Abs.3EStG begünstigt 
sind.

Voraussetzung für die Steuer-
ermäßigung ist u. a., dass eine 
entsprechende Rechnung vor-
liegt und die Zahlung unbar (auf 
das Konto des Dienstleisters) er-
folgt ist; dies gilt ggf. auch für Ab-
schlagsrechnungen.26

Für die Berücksichtigung der 
Steuerermäßigung im jeweiligen 
Kalenderjahr kommt es grund-
sätzlich auf den Zeitpunkt der 
Zahlung an.

Verkäufer vereinbart wurden. 
Hierzu hat der Bundesfinanzhof14 
in zwei Fällen entschieden, dass 
diese als zusätzliche Leistungen 
im Sinne von § 9 Abs. 2 Nr. 1 
GrEStG als weiterer Vorgang der 
Grundwerbesteuer unterliegen, 
wenn ein rechtlicher Zusammen-
hang mit dem Erwerb besteht.

Dieser Zusammenhang wird be-
reits dann gesehen, wenn die 
zusätzlichen Leistungen an den 
ursprünglichen Kaufvertrag an-
knüpfen oder diesen verändern. 
Leistungen, die auf der unmit-
telbaren Beauftragung eigener 
Handwerker beruhen, unterliegen 
jedoch nicht der Grunderwerb-
steuer.15

Die Grunderwerbsteuer, die auf 
die zusätzlichen Leistungen ent-
fällt, wird in einem gesonderten 
Bescheid erfasst. Der Grund-
erwerbsteuerbescheid für das ur-
sprüngliche Erwerbsgeschäft ist 
davon nicht betroffen.

Die Freigrenze von 2.500 Euro 
im Sinne von § 3 Nr. 1 GrEStG ist 
nicht auf die Bemessungsgrund-
lage der zusätzlichen Leistungen 
anwendbar, da die Regelung le-
diglich den Grundstückserwerb 
betrifft. Damit kommt es bereits 
bei weniger umfangreichen zu-
sätzlichen Leistungen zu einer 
Grunderwerbsteuerfestsetzung.
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Verluste in Zusammenhang mit einem Steuerstundungsmodell 
im Sinne von § 15b EStG (z. B. Medien-, Leasingfonds, Schiffs-

beteiligungen u. Ä.) dürfen nur mit Einkünften verrechnet werden, 
die der Anleger in den folgenden Jahren aus derselben Einkunfts-
quelle erzielt. Ein Steuerstundungsmodell liegt vor, wenn aufgrund 
einer modellhaften Gestaltung steuerliche Vorteile in Form von ne-
gativen Einkünften erzielt werden sollen.

Hinsichtlich der Anknüpfung der Vorschrift an unbestimmte Merk-
male wie „Steuerstundungsmodell“ oder „modellhafte Gestaltun-
gen“ gab es verfassungsrechtliche Bedenken.

Der Bundesfinanzhof27 hatte hierzu bereits entschieden, dass die 
Regelungen in § 15b EStG hinreichend bestimmt sind.

Nicht geklärt war bisher, ob die Regelung auch im Fall sog. defini-
tiver Verluste verfassungsgemäß ist. In einem aktuellen Urteil hat 
der Bundesfinanzhof28 keine verfassungsrechtlichen Bedenken hin-
sichtlich des endgültigen Untergangs von Verlusten i. S. von § 15b 
EStG. Die Verluste waren aufgrund der Insolvenz der Gesellschaft 
und der Betriebsaufgabe nicht mehr mit späteren Gewinnen aus 
derselben Einkunftsquelle ausgleichsfähig und sind auch als defini-
tive Verluste nicht mit anderen Einkünften verrechenbar.

Das Gericht begründet dies mit dem Ziel der Missbrauchsvermei-
dung und der Einschränkung der Attraktivität von Steuerstundungs-
modellen.

05
Verrechnungsbeschränkung
für Verluste aus Steuerstundungsmodellen nicht
verfassungswidrig

06
Keine
Sonderabschreibung nach Abriss und Neubau

Mit der sog. „Wohnraumoffensive“29 wurde mit Wirkung ab dem 
Veranlagungszeitraum 2018 u. a. eine steuerliche Förderung 

für den Wohnungsbau in das Einkommensteuergesetz aufgenom-
men. Zusätzlich zu den normalen Abschreibungen nach § 7 Abs. 4 
oder Abs. 5a EStG können danach ggf. vier Jahre lang Sonderab-
schreibungen nach § 7b EStG in Höhe von 5 %der Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten von Wohnungen in Anspruch genommen 
werden.

Bei einem Bauantrag oder einer Bauanzeige nach dem 31.12.2022 
und vor dem 01.10.2029 müssen die Voraussetzungen als „Effi-

zienzhaus 40“ erfüllt und durch 
ein Qualitätssiegel „Nachhalti-
ges Gebäude“ nachgewiesen 
werden. Die errichteten Woh-
nungen müssen nach dem 
Jahr der Anschaffung bzw. 
Herstellung für mindestens 
neun Jahre zu Wohnzwecken 
vermietet werden; die Bau-
kosten dürfen 5.200 Euro/m2 
Wohnfläche nicht übersteigen. 
Höchstbetrag für die Sonder-
abschreibungen sind dann 
4.000 Euro/m2.

Durch die Sonderabschreibung 
soll der Mietwohnungsneubau 
gefördert werden. Begünstigt 
ist daher ausdrücklich nur die 
Anschaffung oder Herstel-
lung „neuer Wohnungen“ (§ 
7b Abs. 1 Satz 1 EStG). Diese 
Voraussetzung ist nach Auf-
fassung der Finanzverwaltung 
und eines Finanzgerichts30 
nicht erfüllt, wenn zuvor eine 
alte Wohnung abgerissen und 
stattdessen eine neue Woh-
nung errichtet wird. Auch wenn 
dazu jetzt eine Revision beim 
Bundesfinanzhof31 anhängig 
ist, kann zunächst nicht davon 
ausgegangen werden, dass 
in diesen Fällen die Sonder-
abschreibung in Anspruch ge-
nommen werden kann.
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07
Meldepflicht
für elektronische
Registrierkassen

Unternehmer, die aufzeich-
nungspflichtige Geschäfts-

vorfälle mit Hilfe elektronischer 
Aufzeichnungssysteme (Regist-
rierkassen) erfassen, haben die 
Pflicht, jedes eingesetzte elekt-
ronische Aufzeichnungssystem 
sowie die damit zu führenden 
digitalen Aufzeichnungen durch 
eine zertifizierte technische Si-
cherheitseinrichtung (TSE) zu 
schützen.

Eine gesetzlich vorgeschriebene 
Mitteilungspflicht konnte bislang 
nicht umgesetzt werden, da die 
technischen Voraussetzungen 
nicht vorlagen.

Mittlerweile steht eine elektroni-
sche Übermittlungsmöglichkeit 
über das Programm „Elster“ zur 
Verfügung. Nunmehr müssen 
Unternehmer verwendete elekt-
ronische Aufzeichnungssysteme 
(einschließlich EU-Taxameter 
und Wegstreckenzähler) ab dem 
01.01.2025 dem Finanzamt mel-
den.32

Für diese Mitteilung gelten fol-
gende Fristen:33 

• Vor dem 01.07.2025 ange-
schaffte Kassen sind bis zum 
31.07.2025 zu melden.

• Für nach dem 01.07.2025 an-
geschaffte Kassen gilt eine 
Meldefrist von einem Monat 
nach Anschaffung. Dies gilt 
regelmäßig ebenfalls für ab 
dem 01.07.2025 außer Be-
trieb genommene Systeme. 

Entsprechendes gilt auch für 
nicht angeschaffte, aber gemiete-
te oder geleaste Aufzeichnungs-
systeme.
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